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L55003 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Niederösterreich

L55053 Nationalpark Biosphärenpark Niederösterreich

L61303 Kulturpflanzenschutz Pflanzenschutz Mindestpflanzabstände

Niederösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

KulturflächenschutzG NÖ 2007;

NatSchG NÖ 2000 §23 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die unter Au<agen erteilte naturschutzbehördliche Bewilligung bedeutet, dass für den Fall der Gebrauchnahme von

dieser Bewilligung die Verp<ichtung besteht, die vorgeschriebenen Au<agen zu erfüllen. Diese Verp<ichtung ist

untrennbar mit der erteilten Bewilligung verbunden; sie ist ein unselbständiger Bestandteil der Bewilligung.
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